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Rechtssatz

Österreich hat das Assoziationsabkommen mit der Türkei bis zum Wirksamwerden seines Beitritts hiezu bzw der in Art

76 Abs 2 EU-Beitrittsvertrag genannten Anpassungen ungeachtet des Umstandes anzuwenden, daß zwischen

Österreich und der Türkei bis zu diesem Zeitpunkt aus dem Abkommen selbst keine unmittelbaren VerpIichtungen

bestehen (mit ausführlicher systematischer Begründung).

Gerichtsentscheidung
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